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Übersicht lt. § 1 (2) Nr. 11 GemHVO-Doppik über die Wirtschaftslage und die voraus-
sichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis 
Vorpommern-Rügen nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist: 

 
 

Nr. 

 
 

Unternehmen 

Stammkapital 
 

- EUR - 

Anteil des 
Landkreises 

- EUR - 

Anteil des 
Landkreises 

- % - 
1 Regionale Wasser- und Abwasser- 

gesellschaft mbH Stralsund 
70.000,00 1.603,00 2,29 

2 Theater Vorpommern GmbH 109.200,00 5.197,92 4,76 
 

Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund 
Die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbH (REWA GmbH) hat sich, wie 
in den vergangenen Jahren, die Durchsetzung der kommunalen Pflichtaufgaben zur quali-
tätsgerechten Trinkwasserversorgung sowie Abwasserreinigung und -ableitung auch für das 
Geschäftsjahr 2018 zur Hauptaufgabe gemacht. 
Die Gesellschaft führt die regionale Wasserversorgung sowie Abwasserreinigung und  
-ableitung für die Kundengruppen der Privathaushalte, Wohnungsbaugenossenschaften in-
klusive Mietwohnungen, der Gewerbeunternehmen, Industrie, Landwirtschaft, Kleingärten  
sowie für die öffentlichen Einrichtungen eines Teils des Landkreises Vorpommern-Rügen 
durch. 
Vor Inkrafttreten der neuen Klärschlammverordnung wurde die neue Düngemittelverord-
nung in Kraft gesetzt, die viele Abwasserbetriebe vor große Probleme stellt. Nach Vorgabe 
der Düngemittelverordnung müssen 80 % der Klärschlämme in Mecklenburg-Vorpommern in 
die Verbrennung. 
Auch für das Geschäftsjahr 2018 kann eingeschätzt werden, dass eine stabile Trinkwasser-
versorgung sowie Abwasserreinigung und ñableitung erfolgen wird. Für das Wirtschaftsjahr 
2018 wird von einem Gewinn nach Steuern von 1.966,0 TEUR ausgegangen. Dieses Jahres-
ergebnis wird entsprechend des Gewinnabführungsvertrages an die Stralsunder Stadtwerke 
GmbH abgeführt und entsprechend der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüt-
tet. Die Ausschüttung wird um die beabsichtigten Kapitalerhöhung i. H. v. 800 TEUR redu-
ziert. 
Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat für das Haushaltsjahr 2018 wie in Vorjahren 15 TEUR 
eingeplant. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 3.319,8 TEUR. 
Im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem geplanten Mit-
telabfluss von 3.225,7 TEUR. Das Eigenkapital wird sich 2018 voraussichtlich um 1.200 
TEUR erhöhen. 
 
Derzeit bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken für die zukünftige Entwicklung der 
Gesellschaft. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages 2017 beteiligt sich die REWA GmbH 
mit 13% an der Klärschlammkooperation M-V GmbH. Mit der Beteiligung wird dem gesetzli-
chen Erfordernis Rechnung getragen, den Klärschlamm zukünftig thermisch entsorgen zu 
müssen. Hierzu ist die Errichtung eine Monoverbrennungsanlage mit Phosphorrecycling vor-
gesehen. 
 
Theater Vorpommern GmbH 
Das Wirtschaftsjahr 2018 ist geprägt von der angestrebten Theaterfusion. Zum Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung des Landkreises Vorpommern-Rügen lag lediglich der Wirtschafts-
planentwurf der Theater Vorpommern GmbH mit Stand 13.11.2017 vor. Der Planentwurf 
sieht einen Verlust von 697,6 TEUR vor. Zum heutigen Zeitpunkt kann noch nicht abgese-
hen werden, wie sich das fusionierte Staatstheater Nordost wirtschaftlich aufstellt. Der 
Landkreis Vorpommern-Rügen geht davon aus, dass sich die Zuschüsse an das fusionierte 
Theater im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen wird. Da der genaue Betrag noch nicht 
bekannt ist, wurde vorsichtshalber eine Erhöhung um 82.100 EUR auf nunmehr 400.000 EUR 
ab dem Haushaltsjahr 2018 eingeplant. 
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I. Vorbericht 

1.1. Allgemeines 

Der ehemalige Landkreis Nordvorpommern ist seit dem 01.01.2012 zugelassener kommunaler 
Träger für die Erfüllung der Aufgaben aus § 6 Abs. 1 i. V. m. § 6a Abs. 2 und § 6b Abs. 1 Sozi-
algesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende.  

Der Landkreis Nordvorpommern wurde gemäß § 5 Landkreisneuordnungsgesetz M-V ab dem 
04.09.2011 mit dem Landkreis Rügen und der Hansestadt Stralsund zum neuen Landkreis Vor-
pommern-Rügen zusammengeführt. 

Im Zuge dieser Landkreisneuordnung ist der Landkreis Vorpommern-Rügen seit dem 
01.01.2013 für das gesamte Kreisgebiet zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende. 

Das kommunale Jobcenter Vorpommern-Rügen wurde bis zum 31.12.2014 als Fachbereich der 
Kreisverwaltung geführt. Mit Beschluss des Kreistages vom 06.10.2014 wurde der Betriebssat-
zung zugestimmt und der Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen zum 01.01.2015 ent-
sprechend der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  gegründet. 

1.2. Gegenstand des Eigenbetriebes 

Gegenstand des Betriebes ist die Erfüllung der Aufgaben aus § 6 Abs. 1 i. V. m. § 6a Abs. 2 und 
§ 6b Abs. 1 Sozialgesetzbuch(SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende – 
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
2011 (BGBl. I S. 850, S. 2094), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 
1939) geändert worden ist, auf dem Gebiet des Landkreises Vorpommern Rügen. 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen 

1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung   
    in Arbeit und 
 
2. zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 

 
Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden erbracht in Form von 

§ Dienstleistungen, insbesondere durch Information, Beratung und umfassende Unterstüt-
zung durch einen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit 

§ Geldleistungen, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen und 

§ Sachleistungen. 

Die Aufgaben werden dezentral an den vier Standorten Stralsund, Grimmen, Bergen auf Rügen 
und Ribnitz-Damgarten wahrgenommen. 

1.3. Finanzierung 

Der Bund finanziert den Eigenbetrieb im Bereich Arbeitslosengeld II, Eingliederung in Arbeit 
sowie den daraus resultierenden Veraltungskosten. Der Landkreis finanziert die Kosten der 
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Unterkunft, einmalige Beihilfen nach § 22 und § 24 Abs. 3 SGB II, Leistungen nach § 16a SGB II 
sowie die für die Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Verwaltungskosten.  

Die Finanzierungsanteile an den Verwaltungskosten setzen sich derzeit nach § 46 Abs. 3 SGB II 
zu 84,8 % aus Bundes- und zu 15,2 % aus Mitteln des Landkreises zusammen. 

Für die Gewährung der Leistungen Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft sowie Bildung 
und Teilhabe besteht ein individueller Rechtsanspruch und insofern bei Vorliegen der rechtli-
chen Bewilligungsvoraussetzungen eine Finanzierungsverpflichtung aus Bundes- und Kreismit-
teln, unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage des Bundes oder des Landkreises. 

Die Höhe der Aufwendungen wird dabei durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Ver-
bindung mit den gesetzlich normierten Leistungsverpflichtungen und den seitens des Bundes 
budgetierten Zuwendungen bestimmt. 

Der Bundesanteil für den Verwaltungshaushalt sowie die Eingliederungsleistungen sind zwar 
grundsätzlich ebenfalls gesetzlich definiert, werden hinsichtlich ihrer Höhe jedoch auf Grund 
einer entsprechenden Verordnung (Eingliederungsmittelverordnung) des Bundes budgetiert.  

1.4. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 

Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2018 für den Eigenbetrieb Jobcenter wurde von 
dem Rechnungsergebnis 2016, dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 und den gegenwärtigen 
sowie für die Planjahre vereinbarten vertraglichen Bedingungen ausgegangen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes war lediglich der Regierungsentwurf für 
den  Bundeshaushalt 2018 bekannt. 
 
Für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind im Regierungsentwurf des 
Bundeshaushaltes 2018 insgesamt 36,954 Mrd. € veranschlagt (Soll 2017: 36,401 Mrd. €).  
Das Globalbudget umfasst laut Regierungsentwurf insgesamt 8,740 Mrd. €. Dabei entfallen 
4,555 Mrd. € auf den Bundesanteil für die Verwaltungskosten und 4,185 Mrd. € auf die Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit. 
 

Regierungsentwurf  Bundeshaushalt  
        2018    2017 
Bundesanteil zu den Verwaltungskosten  4,555 Mrd. Euro  4,436 Mrd. Euro 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit  4,185 Mrd. Euro  4,443 Mrd. Euro 
 
Laut Haushaltsvermerk können auch im Haushaltsjahr 2018 Ausgabereste bis zu 350 Mio. € 
zusätzlich in Anspruch genommen werden. 
 
Da die Eingliederungsverordnung für das Jahr 2018 erst Ende dieses Jahres erwartet wird, 
basieren die Planwerte auf den Verteilquoten gemäß der Eingliederungsverordnung 2017. 
 
 Anteil gemäß EingIMV 

2017 
fiktiver Anteil 2018/ 
lt. Regierungsentwurf 

zum Haushalt 2018 
Bundesanteil VWK 0,4691 21.367 T€ 
EGL 0,4653 19.473 T€ 
  
Somit wurde bei der Planung von folgendem Budget ausgegangen: 
 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (EGL)  19.473.000 Euro 
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Bundesanteil zu den Verwaltungskosten (84,8 %)   21.367.000 Euro 
Kommunaler Finanzierungsanteil des Landkreises (15,2 %)   3.829.934 Euro 
Verwaltungskostenbudget      25.196.934 Euro 
 
Etwaige Ausgabereste sind nicht berücksichtigt, da ihre Höhe derzeit nicht beziffert werden 
kann. Im Haushaltsjahr 2017 wurden Ausgabereste i.H.v. 350 Mio. € als Bundesanteil an den 
Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt. 
 
Im Erfolgsplan sind für den Eigenbetrieb Erträge in Höhe von 180.580,1 TEUR vorgesehen. Die-
se setzen sich zum Großteil aus den Leistungsbeteiligungen des Bundes und des Landkreises 
Vorpommern-Rügen zusammen. 
 

Ertragsart in TEUR 

Leistungsbeteiligung Bund  120.854,8 
an den Eingliederungsleistungen      18.955,0 
an der Grundsicherung für Arbeitsuchende      80.948,7 
an den Verwaltungskosten      20.951,1 
Leistungsbeteiligung Landkreis 51.696,2 
an den Kosten Unterkunft und Heizung und den einmaligen Leistungen (§ 
22 und § 24 Abs. 3 SGB II) 

    47.660,2 

an den Kosten für Bildung und Teilhabe (nur Schulgeld)         290,6 

an den Verwaltungskosten (KfA)      3.715,4 
an den Projekt Bürgerarbeit          30,0 
Leistungsbeteiligung Land        75,0 
an den Projekt Bürgerarbeit          75,0 
Leistungen Dritter (Rückerstattung von Leistungsbeziehern)    7.662,0 
für Arbeitslosengeld II      4.656,5 
für kommunale Leistungen (KdU)      2.706,0 
Für Bildung und Teilhabe (BUT)            0,4  
für Eingliederungsleistungen         299,1 
Sonstige betriebliche Erträge         99,1  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten        193,0  
Erträge insgesamt         180.580,1 
 

Die Höhe der Leistungsbeteiligung an den Verwaltungskosten (Bundesanteil + KfA) weicht um 
die Höhe der Investitionen über 277,8 T€ von der geplanten Mittelzuteilung ab. Investitionen 
werden nicht im Erfolgsplan dargestellt. Da die Finanzierung gemäß KoA-VV allerdings wie 
Aufwand erfolgt, wird dieser Anteil als Sonderposten (235,6 T€ Bund + 42,2 T€ LK) eingestellt. 
 
Für den Verwaltungshaushalt sind somit für das Jahr 2018 folgende Beteiligungen geplant: 
 
Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten (84,8 %)  21.186,7 T€ 
Kommunaler Finanzierungsanteil (15,2 %)      3.757,6 T€ 
 
Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ausgaben i.H.v. 24.944,3 T€ liegen unterhalb des 
voraussichtlichen Verwaltungskostenbudgets. Die Höhe des kommunale Finanzierungsanteils 
richtet sich gemäß § 46 Abs. 3 SGB II nach den tatsächlichen Ausgaben im Haushaltsjahr.  
 
Zur Weiteren Ertragsentwicklung über das Planungsjahr hinaus können derzeit keine Aussagen 
getroffen werden. Daher wurden die Annahmen für 2018 auch für die Folgejahre fortgeschrie-
ben.  
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Im Erfolgsplan sind Aufwendungen i.H.v. 180.587,1 T€ vorgesehen. Diese setzten sich zum 
Großteil aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen und den Verwaltungskosten zusam-
men. 

Die Höhe der Aufwendungen für die passiven Leistungen und die Kosten der Unterkunft und 
Heizung sowie einmalige Beihilfen ist maßgeblich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 
(BG) abhängig. Im Jahresdurchschnitt ist bis zu diesem Zeitpunkt ein Rückgang im Vergleich 
zum Vorjahr von 8 % zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit ein Rückgang der 
Bedarfsgemeinschaften um 5 % kalkuliert.  
 
Bei der Planung der Leistungen für die Grundsicherung (ALG II) wurde eine jährliche Regel-
satzerhöhung von 1 % pro Jahr angenommen. Bei den kommunalen Leistungen wurden Mehr-
ausgaben i.H.v. 500 T€ aufgrund der Nachzahlungen aus anhängigen Klageverfahren einge-
plant.  
 
Bei den Eingliederungsleistungen sind ab dem Jahr 2017 das Bundesprojekt „Soziale Teilhabe“ 
und das Bundesprojekt „Bürgerarbeit“ enthalten. 
 

Aufwandsart in TEUR 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 155.621,5 

davon Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (EGT)       19.359,1 
davon Leistungen im Rahmen der Grundsicherung (ALG II)      85.605,2 
davon Leistungen für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen 
nach § 22 und 24 Abs. 3 SGB II 

     50.366,2 

davon Leistungen für Bildung und Teilhabe (nur Schulgeld)          291,0 
 

Die Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 basiert auf der beigefügten 
Stellenübersicht und der aktuellen Tariftabelle. Für die Folgejahre wurde mit einer jährlichen 
Lohnsteigerung von 1,5 % kalkuliert. Des Weiteren wurde eine auf Erfahrungen basierende 
Teilzeitquote in Abzug gebracht.   

Die Personalaufwendungen belaufen sich unter Berücksichtigung von Tarifanpassungen auf 
20.870,4 TEUR. Insgesamt sind im Eigenbetrieb 365,85 Stellen vorgesehen. Darin enthalten ist 
eine fremdfinanzierte Stelle (im Stellenplan als nachrichtlich ausgewiesen). 
 

Aufwandsart in TEUR 
Löhne und Gehälter 16.128,0 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und Unterstützung 

  4.742,4 

davon für Altersversorgung                               1.915,7 
davon Rückstellungen für Altersversorgung       535,6 
Personalkosten gesamt 20.870,4 
 

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich um die Verwaltungskosten oh-
ne Personalaufwendungen. Bei der Planung wurden alle Vertragsbindungen und bis zum Zeit-
punkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannt gewordene Tatsachen einbezogen. 
 
Der Eigenbetrieb wird außerdem Dienstleistungen des Landkreises in Anspruch nehmen. Diese 
sind insbesondere die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen des Eigenbetrie-
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bes, das Gebäudemanagement, das Rechnungsprüfungsamt sowie IT-Dienstleistungen. Für 
diese Dienstleistungen wurden im Wirtschaftsplan 387,6 TEUR eingeplant.  
 
Des Weiteren wurden 470 TEUR für die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung 
und Teilhabe von SGB II-Leistungsempfängern im Fachdienst Bürgerservice berücksichtigt. 
 

Aufwandsart in TEUR 
Betriebskosten      76,0 
Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung      194,0 
Dienstleistungen Dritter     377,1 
Sonstige Personalaufwendungen     136,7 
Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten   1.711,1 
Verbrauchsgüter      542,2 
Dienstleistungen des Landkreises      857,6 
betriebliche Aufwendungen gesamt 3.894,7 
 
 
Für das Jahr 2017 sind Ausgaben i. H. v. 277,8 TEUR für Investitionen vorgesehen.  
 
Im IT-Bereich wird die Beschaffung neuer Server und anderer Netzwerkkomponenten geplant.  
 
Des Weiteren ist die Erneuerung der Büroeinrichtung innerhalb der nächsten 4 Jahre für alle 
Standorte geplant. Ziel ist der Abschluss eines Rahmenvertrages. Ebenfalls soll die Ausstat-
tung in den Besprechungsräumen erneuert werden. 
 

Investition 2018      
in TEUR 

2019     
in TEUR 

2020    
in TEUR 

2021      
in TEUR 

Erneuerung der IT-Technik   67,0   10,0   10,0 10,0 
Erneuerung der Büroeinrichtung 138,0 113,0 113,0 78,0 
Erneuerung der Ausstattung in den Bespre-
chungsräumen 

  50,0    

Lizenzaufwendungen   16,3    0,0     0,0 12,0 
Sonstige Investitionen     6,5     6,5     6,5   6,5 
Investitionen gesamt 277,8 119,5 119,5 94,5 
 
Die Investitionen in das Anlagevermögen werden zu 100 % durch den Bund bzw. Landkreis fi-
nanziert. Daher werden in gleicher Höhe Sonderposten gebildet.  
Für die bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Vermögensgegenstände wurde der 
beim Landkreis gebildete Sonderposten übernommen. Der Finanzierungsanteil des Landkreises 
(15,2 %) wurde in eine zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt und jährlich in Höhe der 
Abschreibungen reduziert.  
 
Gemäß der vorläufigen Eröffnungsbilanz des  Eigenbetriebes sind folgende Anfangsbestände 
vorhanden: 
 

Anlagevermögen zum 
01.01.2015 

Sonderposten zum 
01.01.2015 

zweckgebundene Kapitalrücklage 
zum 01.01.2015 

394.240 € 335.333 € 58.907 € 
 
Aufgrund der jährlichen Abschreibungen wird im Erfolgsplan ein jährlicher Verlustbetrag in 
Höhe der Differenzen zwischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten ausgewiesen. 
Mit Beschluss vom 27.06.2016 hat der Betriebsausschuss der jährlichen Auflösung der zweck-
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gebundenen Rücklage zur Finanzierung der Abschreibungen des vom Landkreis zum 
01.01.2015 übernommenen Anlagevermögens in Höhe dieses Verlustbetrags zugestimmt. 
 
Der Eigenbetrieb hat in der Vergangenheit Leasingverträge für Rechner, Monitore und Dru-
cker/Kopierer abgeschlossen. Der Gesamtaufwand für Leasingverträge beträgt 67,6 TEUR. 
 
Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist die Einrichtung eines Liquiditätskredites in Höhe von 
15.000 TEUR notwendig. Die Inanspruchnahme soll nur in Ausnahmefällen und für einen kur-
zen Zeitraum erfolgen. Die Kreditlinie besteht seit 09/2015 bei der Sparkasse Vorpommern. 
 
Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (EGL) wurden Zahlungsverpflichtungen für die 
Folgejahre eingegangen. 
 
Im Finanzplan erfolgt eine Korrektur des Jahresüberschusses durch Hinzufügen der zahlungs-
unwirksamen Aufwendungen und Erträge.  
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III. Erfolgsplan
für

Name des Betriebes/Unternehmens:

-in TEUR-

Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1. Umsatzerlöse 185.033,3 191.827,1 180.288,0 177.047,5 174.482,1 172.058,7

2. Erhöhung oder Verminderung des 
Bestands an fertigen und unfertigen 
Erzeugnissen und Leistungen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge 180,1 125,0 99,1 85,3 85,3 85,3

Materialaufwand 161.535,6 166.938,4 155.621,5 152.745,0 150.072,5 147.694,5

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene 
Leistungen 161.535,6 166.938,4 155.621,5 152.745,0 150.072,5 147.694,5

Personalaufwand 19.659,1 20.914,2 20.870,4 20.635,5 20.709,3 20.669,1

a) Löhne und Gehälter 15.127,6 16.075,6 16.128,0 15.899,9 15.963,2 15.936,0

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und Unterstützung

4.531,5 4.838,6 4.742,4 4.735,6 4.746,1 4.733,1

 - davon für Altersversorgung 1.852,1 1.981,2 1.915,7 1.915,5 1.918,0 1.916,1

Abschreibungen auf 153,4 81,3 200,0 130,8 134,0 120,0

a) immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen

153,4 81,3 200,0 130,8 134,0 120,0

 - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB

 - davon nach § 254 HGB

b) Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten

 - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB

 - davon nach § 254 HGB

8. Erträge aus Auflösungen von Son-
derposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO 136,8 67,2 193,0 128,0 132,4 119,4

9. Konzessionsabgabe

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.006,7 4.099,1 3.894,7 3.751,7 3.785,0 3.779,8

Erträge aus Beteiligungen

 - davon aus verbundenen Unternehmen

Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen

5.

6.

11.

Bezeichnung

7.
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Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

Bezeichnung

Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermö-
gens

 - davon aus verbundenen Unternehmen

Zinsen und ähnliche Erträge

 - davon aus verbundenen Unternehmen

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

 - davon an verbundene Unternehmen

16. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -10,6 -14,1 -7,0 -2,8 -1,6 -0,6 

17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, 
Gewinnabführungs- und 
Teilgewinnabführungsverträgen

18. Aufwendungen aus Verlustübernahme

19. Außerordentliche Erträge

20. Außerordentliche Aufwendungen

21. Außerordentliches Ergebnis

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

23. Sonstige Steuern

24. Jahresgewinn / Jahresverlust -10,6 -14,1 -7,0 -2,8 -1,6 -0,6 

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns oder

Verwendung

Betrag 
in TEUR

Betrag
in TEUR

a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt der 
Gemeinde (Gesellschafter) -7,0 

d) auf neue Rechnung vorzutragen

13.

12.

Verwendung

Behandlung des Jahresverlustes 

b) aus dem Haushalt der Kommune (durch 
Gesellschafter) auszugleichen

c) Reduzierung der zweckgebundenen Rücklage für 
Finanzierungsanteil des LK im Anlagevermögen

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
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IV. Finanzplan
für

Name des Betriebes/Unternehmens:

-in TEUR-

Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

10,6 -       14,1 -       7,0 -        2,8 -        1,6 -        0,6 -        

2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf 

Gegenstände des Anlagevermögens 153,4      81,3        200,0      130,8      134,0      120,0      

3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten 

zum Anlagevermögen 136,8 -     67,2 -       193,0 -     128,0 -     132,4 -     119,4 -     

4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von 

Gegenständen des Anlagevermögens -          -          -          -          -          -          

5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) 

und Erträge (-) -          -          -          -          -          -          

6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

1.622,0   

7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen

8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Passiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

2.289,7 -  

9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen 

Posten -          -          -          -          -          -          

10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender 
Geschäftstätigkeit 661,7 -     0,0         0,0 -        0,0 -        0,0 -        0,0 -        

11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 

des Sachanlagevermögens und des immateriellen 

Anlagevermögens -          -          -          -          -          -          

12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 

Sachanlagevermögen und das immaterielle 

Anlagevermögen 156,7 -     284,1 -     223,1 -     277,8 -     129,5 -     141,5 -     

13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 

des Finanzanlagevermögens -          -          -          -          -          -          

14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 

Finanzanlagevermögen -          -          -          -          -          -          

15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen 

im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

-          -          -          -          -          -          

16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen 

im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

-          -          -          -          -          -          

Bezeichnung

Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen
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Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

Bezeichnung

17 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum 

Anlagevermögen 156,7      284,1      223,1      277,8      129,5      141,5      

davon                                                                                               

a) empfangene Ertragszuschüsse 156,7      284,1      223,1      277,8      129,5      141,5      

b) Beiträge und einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter -          -          -          -          -          -          

18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von 

Sonderposten zum Anlagevermögen -          -          -          -          -          -          

19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der 
Investitionstätigkeit -          -          -          -          -          -          

20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen

661,7      0,0 -        0,0         0,0         0,0         0,0         

21 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus 

Gewinnen oder Eigenkapital) -          -          -          -          -          -          

22 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von 

Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen

-          -          -          -          -          -          

23 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und 

Investitionskrediten -          -          -          -          -          -          

24 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der 
Finanzierungstätigkeit 661,7      0,0 -        0,0         0,0         0,0         0,0         

25 Zahlungswirksame Veränderung des 

Finanzmittelbestands

(Summe aus Ziffer 10, 19, 24)
-          -          -          -          -          -          

26 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte 

Änderungen des Finanzmittelbestands

27 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
2.388,0   1.726,3   1.726,3   1.726,3   1.726,3   1.726,3   

28 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

1.726,3   1.726,3   1.726,3   1.726,3   1.726,3   1.726,3   
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Name des Betriebes/Unternehmens:

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

an
Bereich 1

an
Bereich 2

an
Bereich 3

an
Bereich 4 gesamt:

von Bereich 1

von Bereich 2

von Bereich 3

von Bereich 4

gesamt:

Eigenbetrieb Vorpommern-Rügen

VI. Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen
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Name des Betriebes/Unternehmens:

Vorjahre2) und Planjahr
davon zahlungswirksam 

im 1. Folgejahr
davon zahlungswirksam 

im 2. Folgejahr
davon zahlungswirksam 

im 3. Folgejahr

davon zahlungswirksam 
in weiteren 
Folgejahren

2018 2019 2020 2021

eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017 2.686,7                      294,5                         40,7                          4,5                            

eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..

eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..

veranschlagt im Planjahr 20..

Summe 3.088,5                    201,1                       41,4                         12,4                         

nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im jeweiligen Jahr

davon für zahlungswirksam werdende 
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die im Rahmen des Eingliederungstitels eingegangenen Zahlungsverpflichtungen.

2 Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verplichtungsermächtigungen.

1 Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-
   ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

IX. Ü b e r s  i c h t

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en)1)

Eigenbetrieb Vorpommern-Rügen
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